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— Amtliche Bekanntmachungen —
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I. Veröffentlichung von Beschlüssen

Bekanntmachung

Beschluss-Nr.: 078/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt
die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Ergebnishaushalt 
2019 im Produktkonto 61200.551700 – Zinsaufwendungen an Kreditinsti-
tute – Negativverzinsung von Giroguthaben in Höhe von 15.000,00 €. Da 
es sich um einen zahlungswirksamen Aufwand handelt, bezieht sich die 
überplanmäßige Ausgabe entsprechend auf das Finanzauszahlungskonto 
61200.751700.
Die Deckung erfolgt aus dem Produktkonto:
61100.411100 bzw. 61100.611100 – Schlüsselzuweisungen vom Land in 
Höhe von 15.000,00 €. 

Beschluss-Nr.: 079/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt
die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Ergebnishaushalt 
2019 im Produktkonto 21100. 521100 – Grundschulen, Unterhaltung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen – Bauleistungen Grundschule Marianne- 
Grunthal-Straße 2, Zehdenick in Höhe von 40.000,00 €.
Die Deckung erfolgt aus dem Produktkonto:
21100.432102 – Erstattung Bewirtschaftungskosten (Raumnutzung durch 
Förderschule) in Höhe von 18.000,00 €.
36500.414201 – Kostenausgleich Kita Fremdgemeinden in Höhe von 
22.000,00 €.

Beschluss-Nr.: 080/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt
den Auftrag zur Erbringung der Leistungen „Austausch aller nicht verwalt-
baren Switches im IT-Verbund gegen verwaltbare Switches“ erhält aufgrund 
der Richtlinie des Wettbewerbs nach Abschluss der formalen, fachlichen und 
rechnerischen Prüfung und Auswertung der eingegangenen Angebote unter 
Beachtung von §§ 41 ff. UVgO der wirtschaftlichste Bieter:

Computersysteme Thomas & Co. oHG
Klausdamm 1
16792 Zehdenick

in Höhe der geprüften und festgestellten Angebotssumme von 53.048,34 Euro.

Beschluss-Nr.: 081/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick empfiehlt
der Stadtverordnetenversammlung, den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 
der Stadt Zehdenick für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Beschluss-Nr.: 082/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Prüfung und Wertung der vorliegen-
den Angebote im öffentlichen Ausschreibungsverfahren dem wirtschaftlichs-
ten Bieter den Auftrag im Bauvorhaben Verkehrserschließung B-Plangebiet 
„Falkenthaler Chaussee/Straße des Friedens“ in 16792 Zehdenick zu ertei-
len. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A. 

Beschluss-Nr.: 083/19
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Prüfung und Wertung der vorlie-
genden Angebote im öffentlichen Ausschreibungsverfahren dem wirtschaft-
lichsten Bieter den Auftrag im Bauvorhaben „Umbau Gebäude Grundschule 
Marianne-Grunthal-Str. 2, Zehdenick – Schlosserarbeiten Treppengeländer“ 
zu erteilen. 
Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB) Teil A. 

Bert Kronenberg
Bürgermeister
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II. Öffentliche Bekanntmachungen

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan  
„ALDI Bahnhofstraße“, Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick hat in ihrer Sitzung 
am 26.09.2019 beschlossen, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan „ALDI Bahnhofstraße“ vom 02.03.2017 in der Stadt Zehdenick aufzu-
heben.
Das ca. 1 ha große aufgehobene Plangebiet befindet sich im westlichen 
Bereich der Stadt Zehdenick. Erschlossen wird es durch die L 22 (Bahnhof-
straße).

Der Geltungsbereich des aufgehobenen Aufstellungsbeschlusses des Be-
bauungsplanes umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Zehdenick:
Flur 7: 128 und 129
Flur 16: 1/8, 28/2, 30/3, 33, 34, 36 und 37

Zehdenick, den 15.10.2019

Bert Kronenberg
Bürgermeister 

Lage des B-Plangebiets (Quelle: Thomas Jansen • Ortsplanung)

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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